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Dauerhafte Lösung

Airch innerbetriebliche, a rbeitsrechtliche Konflikte

können nachhaltig dLrrch eine Mediation gelöst werden'

So lässt sich durch dieses außergerichtliche Verfahren

der Streitbeilegung auch die dauerhafte ZLisammenarbeit

aller Beteiligten wiederherstellen und sichern.
GABRIELE LUKE

EIN MITARBEITER FüHLT slCH von seinem ner zu: ,,I)ie Mediation ist immer dann eine

V)rgesetztcn ungerecht ltchandclt und sinnvolle Fonn der Streitbeilegung, wenn

schöplt intolgedessen scinc Kapazitäten es darun geht, eine gemeinsame Zukunft,

nicht rnehr voll ausl zwci wichtige Team- eine weitere dauerhafte Zusammenarbeit

mitgliedcr ltaben sich iibcrworfen, ihr zu erhalten." Denn die Mediation könne in

Streit zirht das ganze Projckt in Mitleiden- der Regel sehr tief in den Konflikt einstei-

schaft; cin Mitarbeiter cmltfittdet scine gen und ihn so auch emotional hinreichend

Kündigung als ungerechtlcrligt, er will aufbereiten. Das sei bei innerbetrieblichen,

vors Arbt,itsgcricht ziehcn. l)ie t3eispielc arbeitsrechtlichen Konllikten im besonde-

zeigen: llltcrnchmen sincl kt'ine heilc ren Maße dienlich: "Denn die Unterneh-

\\rclt. In ihncn wird gestritlcn. verletzt, gc- nren haben vorher in einen Mitarbeiter in-

kränkt wic iln Ilcst der Wclt auch. ,,Mit der vestiert, wollen einen klugen Kopf behal-

Mecliation gibt esjedoclt cin Vcllahren der ten, sich nicht von ihm trennen. Deshalb

Streitbcilt'gung, das auclt srtlche oft sehr - empfehlen auch wir als IHK bei internen

persünlichen und enoti(nlalen innerbe- Streitigkeiten zunächst eine Mediation zu

lrieblich('n. arbeitsrechtlichcn KoDllikte versuchen." Aber auch bei Konllikten, bei

nachhallig, für alle Betciligt('n zufrieden denen es nur noch um Detailfragen geht'

stellend, vertlaulich und nicht zulctzt auch beispielsweise die Höhe der Abfindung'

außergerichtlictr lösen kann", crklärt Mar- kann eine Mediation ein guter'Weg sein.

cus Hohner. ,.Zumal manche inncrbetrieb- Hier konmt man häufig schneller zu einer

lichen Spannungen wic lteispielsweise üisurtg als mithilfe eines Gerichtsverfth-

Teamslreiligkeiten ja auch gar nicht justizi- rens.

abcl sind." Hohner weill, wovon er redet. Ein kurzer definitorischer Exkurs: Eine

Als Rcchlsanwalt. Medialor und (ieschäfts- Mediation ist eine außergerichtliche, nicht-

führcr clcr M2 - Akademie für Mediation itffentliche Variante der Streitbeilegung.

und Shuttlcmccliation in München ist er Hier entscheidet nicht das Urteil eines

auf solchc Konflikte spezialisiert und kann Dritten, etwa eines Richters, ltber einen

das großc Potcnzial der Mediation fi.ir ihre Konflikt. Stattdessen verhandeln die bei
Laisung clahcr gut einschätzen. Ulrike Au- den streitenden Parteien so lange selbstbe-

gustin, Arbeitsrechtsexpertin der IHK ftir stimmt, eigenverantwortlich und auf Au-

Münchcn und Oberbayern, stimmt Hoh- genhöhe miteinander, bis sie eine einver-
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Mediation:

Verhandeln auf

Augenhöhe

nchrnliche liisung gefunden haben. Dabci

wcrden sie von einem neutralcn Moclera-

1or, dcm Mediator, begleitct. I)ic Mcdiati-

on gilt als schnell, kostengünstig, nachhal-

tig, vcrtraulich und diskret. Sie ist iru Mc'
(liatior)sgcsctz geregell In der llegel isl

ciDc Mcdiation eine Pr:isenzn)edialion. di('

Mc(liantcn uncl der Iüediator treflen sieh

persänlich; als wcitere Variante gewinnt

aber auch die Shuttlcrnediation an llecleu-

tung, die oli per Telctbn oder per F)-Mail

stattlirdet. Ceht ein inncrbetrieblicher
Str(.it vor ein Arbeitsgcricht, wird z,war

st('ts tinc (;üteverhandlung - Droderiert

v(nl prozcssfiihrelden Richtcr - vorge-

schobtr, dic cbenlalls mit mediativcn Mit
lehr arbcitct. Dcr Unterschied isl abcr,

dass tler Streit nun schon vor Gcriclrt gc-

landet ist, wiihrcnd dic Mediatiou ilut cbtn
auf3elge|ichllich zr1 lösen vcl sucht tül(l so

einen I'rozess zu vcrmciden hillt.
Flinen lesten Platz hat sich die Mediation

inr Arbeitsrecht mittlerwcilc vor allenr bci

Kiindigungsstreitigkeiten etoberl. I)ic
lic(-lrtsschutzversicherungen übernehmcn

clafiir in dcr Rcgel auch die Koslen. ,,\trr
allem wenn die Kündigung aD sich njchl

infrage steht, die Bcdingungen der Ver-

tragsaulliisuDgen aber noch verhandelt

wcrdcl müssen, kann einc Mediation ofl

:elrrrlll rrrrrl .ff"ktiv zu cincnt Kotnpt,,ttti*s
liihrcn", erläutert Marcus Hohner. ,,I)a rei-

chcn in dcr Regel wenige Stunden per' 'l'e-

lclon." lir gibt allcrdings zu beclenken,

class gcgeu eine Kündigung bei (iericht in-

nerhalb von dlei Wochen Klage erh()ben

wcrrlcn rntLss. Habe die Mediation etwa bei

V rjil)ruruL n attfschiebentle Wirkurrg. *"i
das irn Kündigulgsrecht nicht der Fall.

.,Arbt.itgcber sollten also in Kopf haben:

I)i(' Iintlasscncn werden. damit sie dic Kla'
g|frist rrieht v' r\äumcn. für alle Fillc ittt-

mer KJage t'irrcichcn und sich einett Pro-

zess vorbehaltcn, wcnn die Mediation ttach

zwei Wochen noch kcinc Einiguug clziclt
hat." Weitere irnerbetricblichen Ko liktc,
fiir die sich eine Mediation t:ignet, siltd:
'li'anrstreiligkeiten, Mobbingvorfälle, Kttn-

llikto mit Auszubiklenden, AbteiJungspto-

blcnrc <iurch clie Wieder- ocler l]tnbt'sct-
zung von ArbeitspLitzen etwa r)ach dcr
Iliickkchr aus der Eltern /l'amilienzeit
oclcr auch aus der Teil in die Vollzeit. Kon-

Iliktc nlit dcn Vorgesetzten. ,,innere" Kiin-

rliguugen, Abmahnungen. Streitigkeiten

nrit deIn lletricbsrat. lincl auch wenn !'usi-

oncn oder I'ersonaiabbau anstchen, kann

cine Mediation beim \reränclcrungsnra

nagcruent und cler Iösungssuchc hcltcn.

l)ass Unternellnel sich auch bciinner
betrir'blichen, arbeitsrechtlichcn Konllik-
t('n ltir das Verlähren der Mediation cnl
scheiden, ist trotz der positiven Iiirtschäl
zungcn rler I xp, rl, I no, lr vcrl)älllri'|lli-
Ilig neu - iln (iegensatz ctwa zu Krxrllikteu
zwischen fJnlernehnten odcr aul (lc-

schiiftsführerebene, wo dic Mediation sich

schon Jiinger wachsenclcr Bcliebthcit er-

tueu1.,,Flin wichtiges Prinzip dcr Medialiur
ist, dass die Kontrahenten auf Augcnhiihc
nritcinancler verhandeln. Interne Konllikt('
findcn abcr nicht selten zwischen Chefuntl
Mitarbciter statt, also Repräsentanten un-

tcrschicdlichcr hierarchischer !lbenen",

crklärt Hohrcr. So iiberwog lange dit:

Skcpsis, dass dic Mediation sicll übet'haupl

ftir innerbetrieblichc oder arbeitsrechtli-

chc Streitigkeitel eignen könnte. ,,Das isl

mittl('rweilc widerlegt. Auch übcr dic Hier
archir:cbclcn hinweg kann eine Mcdiation
gelingen."

(ileichwohl gilt es damit 
^r 

rechncn,

dass die Argumcnte der Skeptiker irn Vor-

fel(l einer Mediation durchaus zur Sprachc

kommen. So befürchtet der Angestellte

vielleicht. dass der Mediator, weil dieser

vom V)rgesetzten gerufen wurde, per se
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Marcus Hohner, Bechtsanwalt, Mediator und Geschäftsführer von M2 Akadenie für Mediati|n und Shuttlemediation in
München, hat aus seiner Mediationspraxis zwei Fälle anonymisiert zur Veiügung gestellt.

Der l\4itarbeiter eines größeren Unterneh-
mens erhielt nach 14 Jahren Eetriebszugehörigkeit, in denen er
vlel Engagement gezeigt hafte, eine betriebsbedingte Kündigunq.
Ein halbes Jahr zuvor war er noch auf eine Leitungsposition in ei-
ner anderen Abteilung belärdert worden, er sollte sogar neue l\ilit-
arbeiter und eine Weiterbildung bekommen. Entsprechend verär
gert wa I er über die Kündigung, wollte vors Arbeitsgericht zie he n.

Die Personalabteilung schlug staftdessen eine lvlediati0n vor, die
l\4 a rc us Hohner übernahm.

So klärte sich die Situation: Der ll4itarbeiter verstand dle Kündl
gung nicht, tühlte s ch vor den Kopf gestoßen, zumal er mutmaßte,
dass seine neue Stelle nach seinem Weggang nicht wegfallen,
s0ndeTn neu besetzt werden würde. Er wollle aber auch auf kei
nen Fa I ftir das Untefnehmen weiterarbeiten. Auch der Arbeitge-
ber wo lte keine F0rtsetzung der Zusammenarbeit. Die Personal-
eitung zergte sich aber zerknirscht, weil sie die Beförderung ja

letztendlich qewollt hatte. Zurück auf die alte Stelle k0nnte sie den
lvlitarbeiter aber auch nicht bringen, weil diese bereits wieder be,
setzt war.

So gingen schließlich beide Seiten aufeinander zu: Der Mitar-
beiter verzicht€te auf eine Klage vor dem Arbeitsgericht. Die Per,
s0nalleitung zahlte eine großzügige Abfindunq, übernahm die Kos-
ten für e ne Weiterbildung, auch aus der Einsicht, dass die Situati-
on sic h durch ihre eigene Fehlentscheidung für den lvlitarbeiter so
unqlückl ch entwickelt hatte.

In der Abteilung eines miftelständrschen
Zulieferbetriebes kamen zwei lvlitarbeiter schlichtweg nicht mitein-
ander aus und gefährdeten durch ihre dauernden 0uerelen die Ar-
beit im Team und damit das Projekt. Das Disziplinarrecht griff nicht,
der K0nflikt war letztendlich nicht justiziabel. 0er Vorgesetzte
scheiterte damit, den Konflikt selbst zu lösen, sah letztendlich bei
bleibenden Konflikten für beide lvlitarbeiter keine Zukunft mehr im
Unternehmen. 0bwohl für den Erfolg der Abteilung beide wichtig
waren. So holte er Marcus H0hner ins Boot. Das Ziel war klar: Die
BeziehLrng der beiden sollte ins Lot kommen, die weitere Zusam-
menarbe t zwischen ihnen und dem Team wieder reibunqslos funk-
t onteren.

S0 klärte sich die Situati0nrTatsächlich hatte sich zwischen den
beiden Kontfahenten kein dramatischer Vorfall ereignet. Sie störten
sich aber an der grundlegend andersartigen Afbeitsweise des je-
weils anderent Der eine ist der innovative Kopf, dafür aber etwas
laxer in der 0rganisation; der andere ist der akribische, sehr genaue

0rganisator, ihrn fehlt es an Kreativität.

So gingen schließlich beide Seiten auteinander zu; Hohner
k0nnte den Kontrahenten in der Mediation klarmachen. was ihr
Streit letztendlich für das Team bedeutet [nd dass nur eine gute Zu-
sammenarbeit zu einem guten Teamergebnis führt. Zudern baute er
die wechselseitige Wertschätzung und Nachsicht mit den Schwä-
chen des anderen auf. l\4ittlerweile haben sich die beiden Kolleqen
zusammenqelauft.

arrch aul clcr Chel-Scitc stcht. Od('r er-hal
als Rangnicdrigr.rr.l Ar:gsl. dass er durch
seinc Kritik aur Vcrhaltt'n tk's Lihcfs, die ja

in cler N,lccliation zul Sprach( k(rlllen
kann, sogar nruss. ilr Nachhincin Nachtei
le irt KauI zn nt hntcn hal. I)(.r V)rgeselzte

seinerseits hat vicllcicht Iloblcnrc clarnit
zuzugobcn, dass cr |chlcr gclracht hat,
dass es übcrllaut)l Konlliklc il scincr Ab-
teilung gibt. Iir glaul>1, dass nran iluu unlcr
slelleD wcrdc, cr liöllr clt n l{olllikt nicht
allein litscn, cr sei tinc schwachc Füh-

rungspersainlichkeit. \l'altr.r Oltcnaus. euc-
inaliger Ridrter anr Tnn(lcsarbcilsgcl iclrt
in Miinchen, der jetzt als Me(liator tiilig ist,
(:d{lär1 zur)ächsl:,,A)k' I3clciligtt'n blcibcD
irr der Nlediation in ihrc.n hicrarchischcu
Ilollen: l)er Chef bloibt Chcl, dcr Milarbci-
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Das Mediationszentrum der IHK für Mün-

chen und 0berbayern ist eine der renom-

mieneslen lvlediationseinrichtungen der
Bundesrepublik - mit eigenem Mediato-
renpool und l\4ediationsordnung. Es bie-

tet Beratung an und ermöglicht die

Durchführung einer l\4ediation vor 0rt
oder auch per Telefon. Ansprechpartne-
rin ist Geschäftsstellenleiterin l\ilo nika

Herbutt.

r IHK-ANSPßECHPARTNEß
(Mediation)

Monika Herbutt. Tel. 08S 5116-1490,

monika.herbutt@muenchen.ihk.de
www.muenchen.ihk.de -
Webcode: 0202AAF

(Arbeitsrecht):

lllrike Augustin, Tel. 089 5116-1256,

ulrike.augustin@muenchen.ihk.de
www.muenchen.ihk.de -
Wsbcodo: fACH2

ter Mitarbeiter. Die Hierarchiestufen wer-

den nicht aufgehoben, denn sie sind lle-
standteil der Beziehungsstruktur." Zu-

glcicll eltkräftet Obenaus aber auch die

Befürchtungen: Der Rangniedrigere solle

sich klarmachen, dass ein Mediator stets -
und das gchiire zu scincm Berufsethos -
eine neutrale lnstanz sei und auf nieman-

des Seite stehe. ,,lline gclungene Mediati-

on laist den Konflikt zudcm so, dass auf

keiner Seite Resscntimcnts bcstehen blei-

ben." Ein Chefnüssc crkeDncn, dass es zu

'.'i irll!lfli l'j ili ; ill '''ilirlrl;'.ili fr lr

seinen Führungsaufgaben gehört, kon-

fliktklärende (iespräche herbeizuftihren

und dass in diesen Kontext auch die Dinla-

dung zur Mediation gehijrt. ,,Er beweist

und süirkt dabei im (;egenteil sogar seine

l-tihrungskompetenz, wenn er einen Kon-

flikt, den er selbst nicht mehr zu lösen ver-

mag, mit externer Hilfe angehl."
Neben der Mediation verwendet Oben-

aus in unterschwelligen wie auch verhärte-

ten Konlliktsituationen unter mehreren

Beteiligten in Organisationen oft auch das

Verfahren der Klärungshilfe, eine Sonder-

fonn der Mediation. Ziel ist auch bei dieser

Variante der Mediation, dass die Parteien

wieder vcrtrauensvoll und konflikdrei zu-

samm-narbeiten können. Noch vor Beginn

der Mediation fordert Obenaus alle Betei
ligten auf, zwar klare, offene Worte zu

sprechen, die Worte aber auch achtsam zu

wählen. ,,Die Fakten, der Unmut müssen

auf den Tisch. Dennoch ist die Mediation

kein Freigchcge für unkonl n,llierl en A.r-

ger, die potenzielleu Vcrlctzungen sollen

nicht noch wachsen," Er ergänzt: ,,Es ist
abergut, wenn der Chefzu Anfang des Ver-

fahrens auch noch einmal klar sagt, dass

er die Offenheit wünscht." Und so {ührt
Obenaus die Streitparteien schlielllich
durch die Konfliktaulbereitung bis zur lü-
sung des Konflikts: Jede Partei stellt ihre
Sichtweise des Konllikts dar Als Mediator
fasst Obenaus das (iehörte mit eigenen

Worten zusammen, fragt nach, ob er den

Konfliktbeteiligten richtig verstarden hat

und gibt dann den lnhalt des (;esagten mit
der tsitte um Stellungnahme an die andere

Partei weiter Hat die aldere Partei geant-

wortet, ,,übersetzt" er auch deren Aussage

und so fort. Diese Methode der sogenann-

ten Doppehrng derAussagen hilft, dass alle

sich richtig verstanden fühlen und sich.

ggf. auch mehrfach, korrigieren können.

,,Die Konfliktparteien nähern sich mithilfe
meiner Moderation nach und nach dern

sachlichen wic emotionalen Kern dcs Kon-

flikts an, schaffcn Klarheit und gelange'n

zu Verständnis fur die Situation des jt'wcils

anderen", crläutert Obenaus.,,l)ic
gewonnenc Klarheit und das Mchr
an gegenseitigem Verständnis ma-

rhen - auf für mich irnmer wieder ein-

drucksvolle Weise - den lVeg frei für dau-

crhafte und tragfähige Läsungswege zu ci-

ner produktiven gemeinsamen Arbeit in
der Zukunft." Obenaus abschlieLlender
Iiat: ,,(ierade auch ftir innerbetriebliche
Konllikte gilt Je lrüher die streitenden

Parteien eine Mediation beginnen, desto

besser - dann verhärten die Fronten went-

ger, zum Vrrteil des Betriebs können alle
wieder schneller zusammenarbeiten."

: IXX.WMIUSNLTUNGSTIPP
Am 13. Mri ml4 findet im IHK-Forum in

Münchon di€ Erste Münchner Mediati-
onsmesse statt. Sie wird von der l\4ediati-
onszentrale München, dem Bundesver-

band Mgdiation Regi0nalgruppe Mün-
chen und der |HK-Akademie München
gemeinsam orqanisien.

Ziel der Messe ist es, die Mediation und i

ihrs vislfältigen Möglichkeiten v0rzustef :

len, da gerede in derWinschatt das Inte- ,

resse an einer schnellen, effizienten und :

zukunftsorientierten Lösung von Konllik- i

ten zunimmt.

Eröffnet wird die Messe mit einem Vor- :

trag von Dr, Heiner Geißler Anschließend i

werdsn auf Messeständen, in Work- l

shops, Foren und Vortragsveranstaltun- :

gen interahiv Mediation und veMandte :

l\4ethoden und Prozesse transparent ge- :

macht. Außerdem besteht die Möglich- ;

kei! im persönlichen Gespräch kompe- i

tenteMediatorenkennenzulernen. 
I

Weitere Informationen finden Sie unter 
I

http/ ww.modiationsmcsse- 
:mu6nchen.do/ i

:
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